
Präambel

Die Gemeinde Wettstetten im Landkreis Eichstätt erlässt auf Grund
· der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
· des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
· des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
· der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
· der Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter
Grünordnung "Beim Hummelfeld" ist die Planzeichnung M 1:1.000 vom 25.11.2021 maßgebend.
Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld"
besteht aus:
1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom 25.11.2021 Übersichtslageplan

und den Planlichen und Textlichen Festsetzungen
2) Begründung mit Umweltbericht vom 25.11.2021
3) Vorhaben- und Erschließungsplanung vom 25.11.2021, Entwurfsverfasser ERLBAU 

Deggendorf GmbH & Co. KG aus Deggendorf
• Plan 1: Lageplan 1:1.000
• Plan 2: Dachdraufsicht 1:500
• Plan 3: Erdgeschoss 1:500
• Plan 4: 1. Obergeschoss 1:500
• Plan 5: 2. Obergeschoss 1:500
• Plan 6: 3. Obergeschoss 1:500
• Plan 7: 4. Obergeschoss 1:500
• Plan 8: Schnitte BTW/BFW 1:100
• Plan 9: Schnitte Pflege 1:100
• Plan 10: Ansichten gesamt 1:100
• Plan 11: Abstandsflächenplan gesamt 1:500

4) Plan Externe Ausgleichsfläche AF1 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit
integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" Gmd. Wettstetten M 1:500 und 1 : 1.000 vom
25.11.2021

5) Plan Externe Ausgleichsfläche AF2 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit
integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" Gmd. Wettstetten M 1:500 und 1 : 1.000 vom
25.11.2021

6) Anlagen:
Anlage 1: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom Dezember 2019 von Flora - Fauna 
Partnerschaft aus Regensburg
Anlage 2: Artenschutzrechtliche Beurteilung - Feldgehölz Wettstetten,
Rackertshofenerstraße vom Oktober 2019 von Flora - Fauna Partnerschaft aus
Regensburg
Anlage 3: Tabellen zur Ermittlung eines zu prüfenden Artenspektrums für bodenbrütende
Vogelarten - Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP) (Fassung mit Stand 01/2013)
Anlage 4: Geotechnischer Bericht Nr. B1906239 vom 30.01.2020 vom IB Geoplan GmbH
aus Osterhofen
Anlage 5: Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan „Beim Hummelfeld“ in der
Gemeinde Wettstetten vom 30.09.2021, GEO.VER.S.UM Planungsgemeinschaft Pressler
& Geiler, Cham

Gemeinde , den __.__.____, ________________________________
Wettstetten Gerd Risch, 1. Bürgermeister

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)
Der Gemeinderat von Wettstetten hat in der Sitzung vom 29.10.2020 die Aufstellung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld"
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 16.10.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
Anhörung für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter
Grünordnung "Beim Hummelfeld" in der Fassung vom 29.04.2021 hat in der Zeit vom 10.05.2021 bis
16.06.2021 stattgefunden.

3. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung
"Beim Hummelfeld" in der Fassung vom 29.04.2021 hat in der Zeit vom 10.05.2021 bis 16.06.2021
stattgefunden.

4. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Gemeinderat von Wettstetten hat mit Beschluss vom 30.09.2021 den Entwurf  des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" in der
Fassung vom 30.09.2021 gebilligt. Gleichzeitig wurde der Auslegungsbeschluss gefasst.

5. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Die öffentliche Auslegung zum Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter
Grünordnung "Beim Hummelfeld" in der Fassung vom 30.09.2021 erfolgte in der Zeit vom 11.10.2021
bis einschließlich 12.11.2021.

6. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "Beim
Hummelfeld" in der Fassung vom 30.09.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 BauGB in der Zeit vom 11.10.2021 bis einschließlich 12.11.2021 beteiligt.

7. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Die Gemeinde Wettstetten hat mit Beschluss vom 25.11.2021 den Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" in der Fassung vom 25.11.2021 als
Satzung beschlossen.

Gemeinde , den __.__.____, ________________________________
Wettstetten Gerd Risch, 1. Bürgermeister

8. Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der als Satzung beschlossene Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung
"Beim Hummelfeld" wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom
25.11.2021 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" mit
Begründung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der
Marktgemeinde zu jedermann Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Gemeinde , den __.__.____, ________________________________
Wettstetten Gerd Risch, 1. Bürgermeister

Geltungsbereich
Vorhabensfläche

Geltungsbereich
Vorhabenbezogener
Bebauungsplan
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3.0 BAUWEISE, BAUGRENZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Baugrenze

5.0 VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen, hier:
Müllhäuschen, Gartengeräte, Fahrradunterstellen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.2

4.5.1 festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normal Null für den
Bauraum 1 (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Straßenverkehrsfläche, öffentlich5.1

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen, hier:
Stellplätze und Carports
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

3.3

Straßenbegrenzungslinie5.2

2.0 EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND
DIENSTLEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN
FÜR DEN GEMEINBEDARF, FLÄCHEN FÜR SPORT- UND SPIELANLAGEN
(§ 5 Abs.2 Nr.2a und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.5 und Abs.6 BauGB)

2.1 Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
(sh. Pkt. III.1.1.2)

Zweckbestimmung: Kindergarten

Im Rahmen der Fläche für den Gemeinbedarf - Zweckbestimmung
"Kindergarten" sind die folgenden Einrichtungen und Anlagen
allgemein zulässig:

• Kindertagesstätte (KiTa),
• Kindergarten,
• der Kindertagesstätte oder dem Kindergarten zugehörige

Spiel- und Sportanlagen.

= einbezogene
Fläche gem.
§ 12 Abs. 4 BauGB

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, öffentlich

hier: Gehweg

hier: Wirtschaftsweg

5.3

5.3.1

W5.3.2

4.5.2 festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normal Null für den
Bauraum 2 (§ 9 Abs. 3 BauGB)

395,20

394,95

4.5.3 festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normal Null für den
Bauraum 3 (§ 9 Abs. 3 BauGB)

394,50

4.5.4 jeweils festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normal Null
für Nebenanlagen gem. Punkt II.3.3 (§ 9 Abs. 3 BauGB)

394,25 bzw. 395,20

4.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

max. zulässige Grundflächenzahl (gem. Planeintrag)4.1 GRZ

maximal zulässige traufseitige Wandhöhe gem. Planeintrag
in Meter bezogen auf den jeweiligen Höhenbezugspunkt

4.2 TWH

maximal zulässige Firsthöhe gem. Planeintrag
in Meter bezogen auf den jeweiligen Höhenbezugspunkt

4.4 FH

offene Bauweise3.4 o

abweichende Bauweise3.5 a

maximal zulässige Wandhöhe gem. Planeintrag
in Meter bezogen auf den jeweiligen Höhenbezugspunkt

4.3 WH

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO;
gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter entsprechender
Anwendung des § 9 Abs. 2 festgesetzt, dass im Rahmen des
Allgemeinen Wohngebietes nur solche Vorhaben zulässig sind, zu
deren Durchführung sich der Vorhabensträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet hat.
(sh. Pkt. III.1.1.1)

WA

= Vorhabens-
   fläche

5,0

7.0 GRÜNORDNUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB)

7.1 zu pflanzende Einzelbäume:

7.1.1 Baum I. Ordnung (Hochstamm) gemäß der Pflanzenliste Punkt
IV.3.1, eine lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal
5 m unter Einhaltung der Anzahl ist zulässig.

9.0 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

9.1 Flurstücksgrenze

9.2 Flurstücksnummer

9.3 Bestandsgebäude

10.1 Bemaßung

10.0 HINWEISE

10.4 Nutzungsschablone

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
a abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
WH maximal zulässige Wandhöhe gem. Planeintrag

in Meter bezogen auf den Höhenbezugspunkt
(§ 18 BauNVO)

GRZ maximal zulässige Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Art der baulichen
Nutzung

10.3 geplante Gebäude

6.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

6.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante maßgebend)

6.3 Abgrenzung des Maßes der Nutzung, hier:
unterschiedliche Wandhöhen bezogen auf die jeweiligen
Höhenbezugspunkte

max. zulässige Grundflächenzahl
GRZ
Verhältnis der überbaubaren Fläche zur
Grundstücksfläche

Bauweise

8.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

8.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

E1 Pflanzung von 3-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus
Sträuchern auf der gesamten Länge.
Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV.3.3
zu erfolgen.

WA

6.2 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Vorhabensfläche im
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan

E2 Pflanzung von 2- bis 5-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus
Sträuchern auf der gesamten Länge.
Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt IV.3.3
zu erfolgen.

1525

6.4 Stützmauern gem. textl. Festsetzungen III.4.2

398,609.4 Bestandshöhen gem. Vermessung

WH
nach
Planeintrag

a

GRZ
max. 0,5

max. zulässige (traufseitige)
Wandhöhe WH in Meter bzw.
Firsthöhe FH

7.1.2 Baum II. Ordnung (Hochstamm) gemäß der Pflanzenliste Punkt
IV.3.2, eine lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal
5 m unter Einhaltung der Anzahl ist zulässig.

10.2 Bezeichnung der einzelnen Bauräume (Baufenster)Bauraum 1, 2, 3

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
o offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
TWH maximal zulässige traufseitige Wandhöhe in Meter bezogen

auf den Höhenbezugspunkt (§ 18 BauNVO)
WH maximal zulässige Wandhöhe in Meter bezogen auf den

Höhenbezugspunkt (§ 18 BauNVO)
FH maximal zulässige traufseitige Firsthöhe in Meter bezogen

auf den Höhenbezugspunkt (§ 18 BauNVO)
GRZ maximal zulässige Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

o

GRZ
max. 0,4

TWH max. 7,0
WH    max. 7,0
FH      max. 8,5

9.5 Sichtdreiecke 3,0/70 m (50 km/h)

III.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, § 19, § 20 BauNVO)

1.2

Grundflächenzahl (GRZ)

Allgemeines Wohngebiet (WA) = Vorhabensfläche:
maximal zulässige Grundflächenzahl: 0,5

Die zulässige Grundfläche darf durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO um
bis zu 50 von Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,75.
Abweichend von dieser Vorgabe des § 19 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass bei der
Berechnung der gesamten zulässigen Grundfläche die Grundflächen von Stellplätzen,
Zufahrten und Zugängen mit dem halben Wert angerechnet werden können, wenn diese
mit versickerungsfähigen Belägen versehen werden, jedoch nur bis zu einer maximalen
GRZ von 0,8.

1.2.1

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1

Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO
= Vorhabensfläche;
gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2
BauGB festgesetzt, dass im Rahmen des Allgemeinen Wohngebietes nur solche
Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabensträger im
Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

Zulässig ist das Wohnvorhaben "Seniorenzentrum Wettstetten", wie in der Vorhaben-
und Erschließungsplanung dargestellt und beschrieben.

1.1.1

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
= einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB;
im Rahmen der Fläche für den Gemeinbedarf - Zweckbestimmung "Kindergarten" sind
die folgenden Einrichtungen und Anlagen allgemein zulässig:

• Kindertagesstätte (KiTa),
• Kindergarten,
• der Kindertagesstätte oder dem Kindergarten zugehörige Spiel- und Sportanlagen.

1.1.2

1.2.1.1

Flächen für den Gemeinbedarf = einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB:
maximal zulässige Grundflächenzahl: 0,4

Die zulässige Grundfläche darf durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO um
bis zu 50 von Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer
Grundflächenzahl von 0,6.
Abweichend von dieser Vorgabe des § 19 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass bei der
Berechnung der gesamten zulässigen Grundfläche die Grundflächen von Stellplätzen,
Zufahrten und Zugängen mit dem halben Wert angerechnet werden können, wenn diese
mit versicherungsfähigen Belägen versehen werden, jedoch nur bis zu einer maximalen
GRZ von 0,8.

Für Punkt III.1.2.1.1 und Punkt III.1.2.1.2 gilt: Versicherungsfähige Beläge sind z.B.
Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteine oder versickerungsfähige Pflasterdecken,
sofern sie den Anforderungen des FGSV Merkblattes für wasserdurchlässige
Befestigungen von Verkehrsflächen entsprechen.

Wand- und Firsthöhen 

Allgemeines Wohngebiet (WA) = Vorhabensfläche:
maximal zulässige Wandhöhe (WH) in Metern:
Hauptgebäude: WH gem. Planeintrag
Nebenanlagen: WH gem. Planeintrag
Für die Wandhöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt Punkt II.4.5.1 für
Bauraum 1 bzw. Punkt II.4.5.2 für Bauraum 2 bzw. Punkt II.4.5.4 für Nebenanlagen bis
zum oberen Abschluss der Wand bzw. Oberkante Attika Flachdach gem. Schema-
schnitt (ohne Absturzsicherung).

1.2.2

Dachaufbauten

Allgemeines Wohngebiet (WA) = Vorhabensfläche:
Bei Flachdächern sind Dachaufbauten und technische Aufbauten zulässig,

• wenn die Dachaufbauten und technische Aufbauten eine maximale Grundfläche
von insgesamt 100 m² nicht überschreiten,

• die Anlagen eine maximale Höhe von 3,0 m gemessen von der Oberkante der
tatsächlichen Wandhöhe nicht überschreiten, maximal aber nur bis zu einer Höhe
von 3,0 m über der festgesetzten Wandhöhe bezogen auf den jeweiligen
Höhenbezugspunkt, und

• sie mindestens 2,5 m von der Außenwand zurückversetzt sind.

Flächen für den Gemeinbedarf = einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB:
Bei Flachdächern sind Dachaufbauten und technische Aufbauten zulässig,

• wenn die Dachaufbauten und technische Aufbauten eine maximale Grundfläche
von insgesamt 30 m² nicht überschreiten,

• die Anlagen eine maximale Höhe von 2,5 m gemessen von der Oberkante der
tatsächlichen Wandhöhe nicht überschreiten, maximal aber nur bis zu einer Höhe
von 2,5 m über der festgesetzten Wandhöhe bezogen auf den jeweiligen
Höhenbezugspunkt, und

• sie mindestens 2,0 m von der Außenwand zurückversetzt sind.
Bei geneigten Dächern (Sattel- und Pultdach) sind Dachaufbauten und technische
Aufbauten zulässig,

• wenn die Dachaufbauten und technische Aufbauten eine maximale Grundfläche
von 30 m² zusammen nicht überschreiten und

• die Anlagen die tatsächliche Firsthöhe nicht überschreiten.
• Die Höhe von Kaminen ist uneingeschränkt zulässig.

1.2.3.1

Abstandsflächen
Es gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Es gilt der Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO mit
einer festgesetzten Tiefe der Abstandsfläche von 0,4 H, mindestens aber 3 Meter. Für
die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend.

1.4

Nebenanlagen

Allgemeines Wohngebiet (WA) = Vorhabensfläche:
Verfahrensfreie Bauvorhaben nach Art. 57 Abs. 1 BayBO und Nebenanlagen nach § 14
Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen der durch Planzeichen II.3.1, II.3.2
und II.3.3 festgesetzten Flächen zulässig. Außerdem sind weitere Nebenanlagen (z.B.
Pavillons, Lüftungs- und Lichtschächte) zulässig, wie in der Vorhaben- und
Erschließungsplanung dargestellt und beschrieben.

Flächen für den Gemeinbedarf = einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB:
Verfahrensfreie Bauvorhaben nach Art. 57 Abs. 1 BayBO und Nebenanlagen nach § 14
Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen (Planzeichen II.3.1) zulässig.
Außerhalb der Baugrenzen sind nur folgende verfahrensfreie Anlagen gemäß Art. 57
Abs. 1 BayBO  zulässig:
• Fußwege,
• Zufahrten zum Gebäude und zu den Stellplätzen,
• Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der

zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten und Spiel- und Sportplätzen dienen,
ausgenommen Gebäude,

• Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu 30 m²,
• Spielhäuschen und Gerätehütten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³,
• Terrassen auch mit Überdachung mit einer Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis

zu 3 m,
• Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß den Festsetzungen dieser Satzung,
• Einfriedungen und Stützmauern gemäß den Festsetzungen dieser Satzung.

Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO außerhalb der Baugrenzen
errichtet werden.

1.5

Bauweise

Allgemeines Wohngebiet (WA) = Vorhabensfläche:
Es wird eine abweichende, offene Bauweise (a) festgesetzt;
eine Länge der in § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO bezeichneten Hausformen von über 50 m
ist zulässig.

Flächen für den Gemeinbedarf = einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB:
Es wird eine offene Bauweise (o) festgesetzt.

1.3

festgesetzter
HöhenbezugspunktT

W
H

F
H
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1.2.1.2
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Flächen für den Gemeinbedarf = einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB:
maximal zulässige traufseitige Wandhöhe (TWH) für geneigte Dächer (Sattel- und
Pultdach) in Metern:
Hauptgebäude: 7,0 m
Nebenanlagen: 3,0 m
maximal zulässigeWandhöhe (WH) für Flachdächer in Metern:
Hauptgebäude: 7,0 m
Nebenanlagen: 3,0 m
maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Metern:
Hauptgebäude: 8,5 m
Nebenanlagen: 3,5 m
Für die traufseitige Wandhöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt Punkt
II.4.5.3 bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit der Dachhaut, für die
Wandhöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt Punkt II.4.5.3 für bis zum
oberen Abschluss der Wand bzw. Oberkante Attika Flachdach gem. Schemaschnitte.
Für die Firsthöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt Punkt II.4.5.3 bis
zum First.

1.2.2.2
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Höhenbezugspunkt

festgesetzter
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festgesetzter
Höhenbezugspunkt

Schemaschnitt:
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1.2.1.3

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

1.0 UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Allgemeines
Die nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind entsprechend den planlichen und
textlichen Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Ausbleibende
Pflanzen sind zu ersetzen. Die Vegetationsflächen sind spätestens in der Pflanzperiode
nach Erstellung der Erschließungsflächen und nach Nutzungsaufnahme /-beginn der
Gebäude fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des
Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die Pflanzenqualitäten müssen den

Befestigung PKW-Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
PKW-Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Befestigung zu gestalten (z. B.
Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Ökopflaster oder andere
wasserdurchlässige Belagsarten).

3.2

Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA):
Aufschüttungen und Abgrabungen sind zulässig, wie in der Vorhaben- und
Erschließungsplanung dargestellt und beschrieben.

Flächen für den Gemeinbedarf:
Auf dem gesamten Baugrundstück sind Aufschüttungen von maximal 1,0 m und
Abgrabungen von maximal 1,5 m ausgehend vom natürlichen Gelände zulässig. Die
randlichen Geländemodellierungen dürfen nur in Form von zu bepflanzenden
Böschungen (nicht steiler als 1 : 2) erfolgen.

4.1

Stützmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA):
Stützmauern sind zulässig, wie in der Vorhaben- und Erschließungsplanung dargestellt
und beschrieben.

Flächen für den Gemeinbedarf:
Die Ausbildung von Stützmauern bis zu einer Höhe von max. 1,0 m (gemessen ab
Urgelände) ist zulässig.

4.2

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH Art. 81 BayBO

Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen

Allgemeines Wohngebiet (WA):
Hauptgebäude und Nebenanlagen:
- begrüntes Flachdach bis 5°
- untergeordnete Satteldächer von 15 - 45°, wenn diese eine Fläche von
  insgesamt 20 m² pro Bauraum nicht überschreiten

Flächen für den Gemeinbedarf:
Hauptgebäude und Nebenanlagen:
- Satteldach 15° bis 35°
- Pultdach, versetztes Pultdach 7° bis 15°
- Flachdach bis 5°
Geneigte Dächer mit durchgehender Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel zur
längeren Gebäudeseite.

2.1

Dachdeckung

Allgemeines Wohngebiet (WA):
Dachflächen von Flachdächern sind auf mindestens 80% der gesamten Dachflächen als
Gründächer mit einer mindestens extensiven Begrünung auszuführen. Für Satteldächer
gilt III.2.2.2 entsprechend.

Flächen für den Gemeinbedarf:
Ziegel in Rot-, Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete Blechdeckungen in
Rot-, Braun-, Anthrazit- u. Grautönen oder Gründächer.
Dachoberflächen aus Kupfer, Blei, Zink oder Titanzink sind nicht zulässig.
Photovoltaik-Anlagen sind ausdrücklich zulässig.

2.2

Einfriedung / Zaunsockel
Zum öffentlichen Straßenraum sind nur lebende Einfriedungen (Hecken) aus
standortgerechten Gehölzen, senkrechte Holzlattenzäune und Metallzäune mit
senkrechten Stäben zulässig.
An seitlichen Grundstücksgrenzen sind auch Maschendrahtzäune mit Hinterpflanzung
zulässig.

Die Zaunanlage ist von angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen mind. 50 cm von
den Grundstücksgrenzen abzurücken (Zaunlinie), der verbleibende Bankettstreifen ist als
Wiese zu gestalten und zu pflegen.

Zaunsockel sind unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im
Bereich der Säulen zulässig. Zwischen Boden und Zaununterkante ist ein Abstand von
10 cm einzuhalten.

Allgemeines Wohngebiet (WA):
Einfriedungshöhe max. 1,4 m ab OK fertiges Gelände, Einfriedungshöhen in
Demenzgärten oder speziellen Nutzungen dürfen bis zu einer max. Höhe von 2,0 m
davon abweichen.

Flächen für den Gemeinbedarf:
Einfriedungshöhe max. 1,4 m ab OK fertiges Gelände.

2.3

5.0 WASSERWIRTSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser ist dem bestehenden gemeindlichen Mischwasserkanal in der 
Rackershofener Straße durch Verlängerung zuzuführen.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser)

Allgemeines Wohngebiet (WA):
Das anfallende Niederschlagswasser ist gem. der beschränkten Erlaubnis zur
Niederschlagswasserbeseitigung Nr. 46-WS-641-02-001-20 des Landratsamtes Eichstätt
vom 30.11.2020 über zwei Rigolen mit vorgeschalteten Absetzschächten über einen neu
zu errichtenden Regenwasserkanal gedrosselt in den Vorfluter (Manterinbach)
einzuleiten. Die Drosselung aus den zwei Rigolen erfolgt mit nachgeschalteten
Drosselschächten mit 2 mal 5 l/s.

Flächen für den Gemeinbedarf:
Da eine Versickerung des Niederschlagswassers aufgrund des anstehenden Bodens
nicht möglich ist, ist das gesamte Niederschlagswasser ebenfalls gedrosselt über einen
Oberflächenwasserkanal in den Vorfluter (Manterinbach) zuzuführen.

5.1

3.0 FESTSETZUNGEN ZU STELLPLÄTZEN
(Art. 81 BayBO) 

Stellplatzschlüssel

Allgemeines Wohngebiet (WA):
Abweichend von der Stellplatzsatzung der Gemeinde Wettstetten werden pro
Wohneinheit (für betreute Wohnungen und barrierefreie Wohnungen) ein PKW-Stellplatz
und für die Pflegeeinrichtung 1 Stellplatz pro 3,6 Pflegeplätze festgesetzt. Im Übrigen gilt
die Stellplatzsatzung der Gemeinde Wettstetten.

Flächen für den Gemeinbedarf:
Abweichend von der Stellplatzsatzung der Gemeinde Wettstetten ist die GaStellV in der
jeweiligen geltenden Fassung einzuhalten.

3.1

4.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

3.1.1

3.1.2

Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den nicht mit Anlagen
überbauten Flächen wird die Verwendung der in Punkt IV.3.0 ausgewiesenen Gehölze
festgesetzt.
In den nicht mit Anlagen überbauten Flächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude
sind ergänzend für strauchartige und bodendeckende Bepflanzung Ziersträucher, außer
die in Punkt IV.4.0 beschriebenen Arten, zugelassen.
Für freiwachsende Hecken u. Gehölzgruppen:
Pflanzdichte 1 Stück / 1,5 m² bei Reihenpflanzung,
Pflanzdichte 1 Stück / 3,0 m² bei Flächenpflanzung:
Pflanzqualitäten: Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 20 - 25 cm

Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 14 -16 cm
oder Heister, 2xv., 150 -200 cm

Sträucher: 2xv., 100-150 cm bzw. 60 - 100 cm

3.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Bäume I. Ordnung:

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

3.1

Bäume II. Ordnung:

Malus domestica Wild-Apfel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
alle Obst- und Nussbäume (Mindest-Pflanzqualität: Hochstamm)
Obstbäume als standortgerechte und regionaltypische Arten

und Sorten
Walnuss als Sämling

3.2

Sträucher:

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Cornus mas Kornelkirsche
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose
Sambucus nigra Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

In den privaten Freiflächen ohne Pflanzauflagen und um die Gebäude sind ergänzend
für zusätzlich Bepflanzung Ziergehölze zugelassen.

3.3

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw.
sowie alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt
werden.

5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Abwasser, Post, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den
langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur
flachwurzelnde Sträucher zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht
zulässig. Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von
Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen
durchzuführen.

6.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den
festgesetzten Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und
Pflanzen und im Hinblick auf eine möglichst standortgemäße und naturnahe
Artenzusammensetzung nicht zulässig.

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Nicht überbaute Grundstücksfläche
Die nicht überbaute und nicht befestigte Grundstücksfläche muss begrünt werden.
Diese Flächen sind als Rasen, Wiesen- oder Pflanzfläche auszubilden und dauerhaft zu
erhalten. Mindestens 1/7 der begrünten Fläche muss mit Sträuchern aus der Artenliste
Punkt IV.3.3 bepflanzt werden, dabei darf die unter Punkt II.7.1 festgesetzte
Strauchpflanzung angerechnet werden.

2.1

Stellplätze
Die Baumscheiben im Bereich der Stellplatzflächen müssen eine Größe von mindestens
2,50 m x 4,00 m aufweisen.

2.2

7.0 SCHUTZ DER HEIMISCHEN INSEKTENWELT

Für die Außenbeleuchtung des geplanten Gebietes, einschließlich der eventuellen
Werbeträger, werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur unter 3.300
Kelvin) festgesetzt. Ebenso muss das Lampengehäuse zur Minimierung der Störwirkung
gekapselt und nach oben abgeschirmt sein.

8.0 MASSNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ

Zeitliche Festsetzung zur Entnahme von Gehölzen
Zur Vermeidung von Verlusten an saisonalen Nestern, Gelegen und Individuen
gemeinschaftsrechtlich geschützter Vogel- und Fledermaus-Arten sind Gehölzbestände,
die aufgrund eines bau- oder anlagebedingten Vorgehens absehbar betroffen sind, nur
außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG (Vogelbrutzeit: 1. März bis 30.
September) zu entfernen.

9.0 AUSGLEICHSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1a BauGB)

Laut der Bilanzierung sind zum Ausgleich des Eingriffs in den Naturhaushalt
für das Allgemeine Wohngebiet (WA) (= Vorhabensfläche) eine Fläche von ca. 4.836
m² und für die Flächen für den Gemeinbedarf (= einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4
BauGB) eine Fläche von ca. 1.281 m² erforderlich.

Die erforderliche Ausgleichsfläche AF1 für das Allgemeine Wohngebiet (WA) (=
Vorhabensfläche) für den Eingriff in einer Größe von 4.836 m² wird extern auf einer
Teilfläche der Flur-Nr. 1779 Gemarkung Lenting erbracht.

Die erforderliche Ausgleichsfläche AF2 für die Flächen für den Gemeinbedarf (=
einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB) für den Eingriff in einer Größe von
1.281 m²  wird extern auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 517 und Flur-Nr. 518 Gemarkung
Wettstetten erbracht.

V. HINWEISE

1.0 SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES

Großbäume: Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Kleinbäume: Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Gehölze: Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Rasen: Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0 GRENZABSTÄNDE

Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Zu landwirtschaftlichen Grundstücken: 4,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
2,0 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 BODENDENKMÄLER

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind nach aktuellem Kenntnisstand
keine Bodendenkmäler vorhanden. Im unmittelbaren Umfeld befinden sich jedoch
Bodendenkmäler.

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

4.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu
begrünen.

5.0 AUSHUBARBEITEN / ALTLASTEN

Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien
Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen
Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen,
Bachtälern, Waldrändern usw.

Auf den hier überplanten Flächen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten vorhanden.
Die Untere Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art.
1 BayBodSchG), falls bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben
Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung
oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzüglich in diesem
Bereich zu unterbrechen.

6.0 BRANDSCHUTZ

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege erreichbar sein. Die
Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem Art.
31 BayBO, sowie dem Art. 5 BayBO und DIN 14090 entsprechen.
Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Löschwasserbedarf im
Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen Mengen, sofern und
soweit sie über das vom öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Gemeinde
Wettstetten bereitgestellte Maß von 48 m³/h für die Dauer von mind. 2 Stunden (= insgesamt
mind. 96 m³ in 2 Stunden) gemäß DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen und in einem Umkreis
von 300 m keine ausreichende unabhängige Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, auf
seinem Baugrundstück bereitstellen (Zisternen, Löschwasserteich).

7.0 LANDWIRTSCHAFT

Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und Hofstellen können, selbst bei
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung, Lärm -, Geruchs- und Staubemissionen ausgehen, die von
den Bewohnern zu dulden sind. Dies kann auch vor 6.00 Uhr morgens bzw. nach 22.00 Uhr
sowie an Sonn- und Feiertagen – während landwirtschaftlicher Saisonarbeiten – der Fall sein.

8.0 GEOGEFAHREN

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. Der Untergrund der Frankenalb
besteht allerdings aus verkarsteten Karbonatgesteinen der Weißjura-Gruppe, die von
unterschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert werden. Es besteht ein Restrisiko für die
Entstehung weiterer Dolinen und Erdfälle, vor Allem durch das Nachsacken von Deckschichten in
unterlagernde Hohlräume.
Nach den Ergebnissen des vorliegenden Geotechnischer Berichts Nr. B1906239 vom
30.01.2020 vom IB Geoplan GmbH aus Osterhofen ist der Boden im Baugebiet ausreichend
tragfähig und das Plangebiet insoweit bebaubar.

9.0 BUNDESWEHR-ÜBUNGSPLATZ

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet ca. 2.000 m westlich des
Standort-Übungsplatzes (StOÜbPl) Ingolstadt-Hepberg befindet. Weiterhin befindet es sich am
Rande eines Hubschrauber-Tiefflug-Korridors.

Liegenschaften der Bundeswehr sind generell als Sondergebiet eingestuft, für die ein
Planungsrichtpegel bis zu 65 dB(A) festgelegt ist. Dieser Wert ist, unabhängig von der
gegenwärtigen Nutzung des Platzes und somit unabhängig von den z. Zt. vom Platz
verursachten Immissionen sowohl tagsüber als auch nachts, zugrunde zu legen.

Auch durch den Fluglärm der Hubschrauber gehen Emissionen aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich von der
Liegenschaft und des Flugbetriebes ausgehenden Emissionen beziehen, nicht anerkannt
werden.

10.0 EXTERNE AUSGLEICHSFLÄCHEN

Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind extern zu erbringen.
Die Planungen der Ausgleichsflächen sind der Anlage 5 Plan Externe Ausgleichsfläche AF1 zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" Gmd.
Wettstetten M 1:500 und 1 : 1.000 vom __.__.____  und der Anlage 6 Plan Externe
Ausgleichsfläche AF2 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung
"Beim Hummelfeld" Gmd. Wettstetten M 1:500 und 1 : 1.000 vom __.__.____ zu entnehmen. Mit
diesen beiden Ausgleichsflächen kann der gesamte Bedarf erbracht werden.

Laut der Bilanzierung sind zum Ausgleich des Eingriffs in den Naturhaushalt
für das Allgemeine Wohngebiet (WA) (= Vorhabensfläche) eine Fläche von ca. 4.836 m² und
für die Flächen für den Gemeinbedarf (= einbezogene Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB) eine
Fläche von ca. 1.281 m² erforderlich.

Die erforderliche Ausgleichsfläche AF1 für das Allgemeine Wohngebiet (WA) (=
Vorhabensfläche) für den Eingriff in einer Größe von 4.836 m² wird extern auf einer Teilfläche
der Flur-Nr. 1779 Gemarkung Lenting erbracht.
Die Anlage 5 Plan "Externe Ausgleichsfläche AF1 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit
integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" mit der darin festgesetzten Ausgleichsfläche und
den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen ist Bestandteil des Bebauungsplans.

Die erforderliche Ausgleichsfläche AF2 für die Flächen für den Gemeinbedarf (= einbezogene
Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB) für den Eingriff in einer Größe von
1.281 m²  wird extern auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 517 und Flur-Nr. 518 Gemarkung
Wettstetten erbracht.
Die Anlage 6 Plan "Externe Ausgleichsfläche AF2 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit
integrierter Grünordnung "Beim Hummelfeld" mit der darin festgesetzten Ausgleichsfläche und
den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen ist Bestandteil des Bebauungsplans.

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen
Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur Einsicht bereit
gehalten.
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JOCHAM KELLHUBER+
Landschaftsarchitekten Stadtplaner GmbH

Am Sportplatz 7
94547 Iggensbach
Tel. 
Fax. 

+49 9903 20 141-0
+49 9903 20 141-29

Kapuziner Strasse 15
84503 Altötting
Tel. 
Fax. 

+49 8671 95 76 57
+49 8671 95 76 27

info@jocham-kellhuber.de
www.jocham-kellhuber.de

Koordinatensystem: Gauss-Krüger
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